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Teil 1: Regulatorische Vorgaben 
 

Quelle 
ESRS S1 Management der Auswirkungen, Risiken und Chancen 

Bemerkungen, ggf. 
Verweis auf Daten-

punkte 

Tz. 30 Das Unternehmen hat die Verfahren zu beschreiben, über die es verfügt, um 
negative Auswirkungen auf Personen in seiner eigenen Belegschaft, die mit 
dem Unternehmen in Zusammenhang stehen, zu beheben oder an der Behe-
bung mitzuwirken, sowie die Kanäle, die den Personen in seiner eigenen Be-
legschaft zur Verfügung stehen, um Bedenken zu äußern und prüfen zu lassen. 

 

Tz. 31 Ziel dieser Angabepflicht ist es, ein Verständnis für die formalen Mittel zu vermit-
teln, mit denen die eigene Belegschaft dem Unternehmen ihre Anliegen und 
Bedürfnisse unmittelbar mitteilen kann und/oder mit denen das Unternehmen 
die Verfügbarkeit solcher Kanäle (z. B. Beschwerdemechanismen) am Arbeits-
platz unterstützt, und wie gemeinsam mit betroffenen Personen Folgemaßnah-
men in Bezug auf die vorgebrachten Probleme und auf die Wirksamkeit dieser 
Kanäle durchgeführt werden. 

 

Tz. 32 Das Unternehmen beschreibt die Verfahren, mit denen die in Absatz 2 des Ab-
schnitts „Ziel“ genannten Aspekte abgedeckt werden, indem es folgende In-
formationen angibt: 

a) seinen allgemeinen Ansatz und die Verfahren für die Durchführung von 
oder die Beteiligung an Abhilfemaßnahmen, wenn es wesentliche nega-
tive Auswirkungen auf Personen in seiner eigenen Belegschaft verursacht 
hat oder dazu beigetragen hat, einschließlich Angaben darüber, ob und 
inwiefern das Unternehmen die jeweiligen Abhilfemaßnahmen als wirk-
sam bewertet,  

b) alle spezifischen Kanäle, über die die eigene Belegschaft ihre Anliegen 
oder Bedürfnisse direkt gegenüber dem Unternehmen äußern und prü-
fen lassen kann, einschließlich Angaben darüber, ob diese Kanäle vom 
Unternehmen selbst oder im Rahmen einer Beteiligung an Mechanismen 
Dritter eingerichtet wurden, 

c) ob das Unternehmen über ein Verfahren zur Bearbeitung von Beschwer-
den im Zusammenhang mit Arbeitnehmerbelangen verfügt 94 und 

d) die Verfahren, mit denen das Unternehmen die Verfügbarkeit solcher 
Kanäle am Arbeitsplatz der eigenen Belegschaft unterstützt, und 

e) die Art und Weise, wie die vorgebrachten und angegangenen Prob-
leme verfolgt und überwacht werden und wie die Wirksamkeit der Ka-
näle sichergestellt wird, unter anderem durch die Einbeziehung von In-
teressenträgern, die als Zielnutzer vorgesehen sind. 

 

  

 
                                                                                                 

94 Diese Informationen unterstützen den Informationsbedarf von Finanzmarktteilnehmern, die der Verordnung (EU) 2019/2088 unterliegen, da sie von einem 
zusätzlichen Indikator in Bezug auf die wichtigsten negativen Auswirkungen gemäß dem Indikator Nr. 5 in Anhang I Tabelle III der Delegierten Verordnung 
(EU) 2022/1288 der Kommission in Bezug auf Offenlegungsvorschriften für nachhaltige Investitionen („Kein Verfahren zur Bearbeitung von Beschwerden im 
Zusammenhang mit Arbeitnehmerbelangen“) abgeleitet werden.  
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Teil 1: Regulatorische Vorgaben; Forts. 
 

Quelle 
ESRS S1 Management der Auswirkungen, Risiken und Chancen 

Bemerkungen, ggf. 
Verweis auf Daten-

punkte 

Tz. 33 Das Unternehmen gibt an, ob und wie es feststellt, dass die Personen in seiner 
eigenen Belegschaft diese Strukturen oder Verfahren kennen und ihnen ver-
trauen, um ihre Anliegen oder Bedürfnisse mitzuteilen und prüfen zu lassen. Dar-
über hinaus gibt das Unternehmen an, ob es über Strategien zum Schutz von 
Einzelpersonen gegen Vergeltungsmaßnahmen verfügt, die diese nutzen, ein-
schließlich der Arbeitnehmervertreter. Wurden solche Informationen im Rah-
men des ESRS G1-1 angegeben, kann das Unternehmen auf diese Informatio-
nen verweisen. die Verringerung des Wasserverbrauchs, einschließlich einer Er-
läuterung, wie diese Ziele mit Gebieten, die von Wasserrisiken betroffen sind, 
einschließlich Gebieten mit hohem Wasserstress, zusammenhängen. 

 

Tz. 34 Kann das Unternehmen die oben genannten erforderlichen Informationen 
nicht vorlegen, weil es keinen Kanal für die Mitteilung von Anliegen eingerich-
tet hat und/oder die Verfügbarkeit eines solchen Kanals am Arbeitsplatz der 
eigenen Belegschaft nicht unterstützt, so muss es dies angeben. Es kann einen 
Zeitrahmen angeben, innerhalb dessen es einen solchen Kanal einzuführen be-
absichtigt. 
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Teil 2: Application Requirements 
 

Quelle 
ESRS S1 Management der Auswirkungen, Risiken und Chancen 

Bemerkungen, ggf. 
Verweis auf Daten-

punkte 

AR 27 Bei der Erfüllung der Anforderungen der Angabepflicht ESRS S1-3 kann sich das 
Unternehmen am Inhalt der Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft 
und Menschenrechte und des OECD-Leitfadens für die Erfüllung der Sorgfalts-
pflicht für verantwortungsvolles unternehmerisches Handeln orientieren, der 
sich auf Abhilfe und Beschwerdemechanismen konzentriert. 

 

AR 28 Zu den Kanälen, über die Bedenken oder Bedürfnisse geäußert werden kön-
nen, gehören Beschwerdemechanismen, Hotlines, Gewerkschaften (in denen 
die Personen in der Belegschaft gewerkschaftlich organisiert sind), Betriebs-
räte, Dialogprozesse oder andere Mittel, durch die die eigene Belegschaft des 
Unternehmens oder Arbeitnehmervertreter Bedenken oder Bedürfnisse in Be-
zug auf Auswirkungen äußern können, mit denen sich das Unternehmen be-
fassen soll. Dies kann sowohl Kanäle umfassen, die vom Unternehmen direkt 
bereitgestellt werden, als auch Kanäle, die von anderen Unternehmen bereit-
gestellt werden, in denen die eigene Belegschaft des Unternehmens beschäf-
tigt ist, zusätzlich zu anderen Mechanismen, die ein Unternehmen nutzen kann, 
um Einblicke in das Management der Auswirkungen auf seine eigene Beleg-
schaft zu erhalten, wie z. B. Audits der Einhaltung der Vorschriften. Stützt sich 
das Unternehmen zur Erfüllung dieser Anforderung ausschließlich auf Informa-
tionen über die Existenz solcher Kanäle, die durch seine Geschäftsbeziehun-
gen bereitgestellt werden, so kann es dies angeben. 

 

AR 29 Zu den Mechanismen von Dritten können solche gehören, die von der Regie-
rung, von NRO, Industrieverbänden und anderen Kooperationsinitiativen be-
trieben werden. Das Unternehmen kann angeben, ob diese für seine gesamte 
eigene Belegschaft zugänglich sind (oder für die Arbeitnehmervertreter oder, 
in deren Abwesenheit, Personen oder Organisationen, die in deren Namen 
handeln oder die auf eine andere Weise Kenntnis von den negativen Auswir-
kungen haben). 

 

AR 30 Das Unternehmen prüft in Bezug auf jede wesentliche Auswirkung, ob und wie 
möglicherweise betroffene Personen in seiner eigenen Belegschaft und ihre 
Arbeitnehmervertreter Zugang zu Kanälen auf der Ebene des Unternehmens 
haben, bei dem sie beschäftigt sind oder mit dem sie einen Vertrag über die 
Erbringung von Arbeit geschlossen haben. Zu den einschlägigen Kanälen kön-
nen Hotlines, Gewerkschaften (wenn Personen in der Belegschaft gewerk-
schaftlich organisiert sind), Betriebsräte oder andere Beschwerdemechanis-
men gehören, die von dem betreffenden Unternehmen oder einem Dritten 
betrieben werden. 

 

AR 31 Wenn das Unternehmen erklärt, inwiefern es Kenntnis darüber hat, dass Perso-
nen in seiner eigenen Belegschaft diese Kanäle kennen und ihnen vertrauen, 
kann das Unternehmen relevante und zuverlässige Daten über die Wirksamkeit 
dieser Kanäle aus der Sicht der betroffenen Personen vorlegen. Beispiele für 
Informationsquellen sind Umfragen unter Personen in der Belegschaft des Un-
ternehmens, die solche Kanäle genutzt haben, sowie zu deren Zufriedenheit 
mit dem Verfahren und den Ergebnissen. 

 

AR 32 Bei der Beschreibung der Wirksamkeit der Kanäle, über die seine eigene Be-
legschaft und Arbeitnehmervertreter Bedenken äußern können, kann sich das 
Unternehmen auf der Grundlage der „Wirksamkeitskriterien für außergerichtli-
che Beschwerdeverfahren“ gemäß den Leitprinzipien der Vereinten Nationen 
für Wirtschaft und Menschenrechte (insbesondere Prinzip 31) von den folgen-
den Fragen leiten lassen. Die nachstehenden Erwägungen können auf ein-
zelne Kanäle oder auf ein kollektives System von Kanälen angewandt werden: 

 

Teil 2: Application Requirements; Forts. 
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Quelle 
ESRS S1 Management der Auswirkungen, Risiken und Chancen 

Bemerkungen, ggf. 
Verweis auf Daten-

punkte 

AR 32 a) Sind die Kanäle legitimiert, indem sie eine angemessene Rechen-
schaftspflicht für faires Verhalten gewährleisten und das Vertrauen 
der Interessenträger stärken? 

b) Sind die Kanäle den Interessenträgern bekannt und zugänglich? 
c) Verfügen die Kanäle über klare und bekannte Verfahren mit voraus-

sichtlichen Zeitplänen? 
d) Gewährleisten die Kanäle einen angemessenen Zugang der Interes-

senträger zu den Quellen für Informationen, Beratung und Fachwis-
sen? 

e) Bieten die Kanäle Transparenz, indem sie den Beschwerdeführern 
ausreichende Informationen zur Verfügung stellen und gegebenen-
falls einem öffentlichen Interesse entsprechen? 

f) Entsprechen die mittels der Kanäle erzielten Ergebnisse den internati-
onal anerkannten Menschenrechten? 

g) Zieht das Unternehmen Erkenntnisse aus den Kanälen, die kontinuier-
liches Lernen sowohl hinsichtlich der Verbesserung der Kanäle als 
auch der Verhinderung künftiger Auswirkungen unterstützen? 

h) Konzentriert sich das Unternehmen auf den Dialog mit den Beschwer-
deführern als Mittel, um einvernehmliche Lösungen zu finden, anstatt 
einseitig das Ergebnis zu bestimmen? 
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